
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

In Anbetracht der Verantwortung des Vereins für die ihm anvertrauten Kinder und Jugendlichen und 

zur Stärkung der Prävention beschließt der Vorstand des 1. FC Viktoria Sindlingen e.V. auf seiner 

Vorstandssitzung am 13. April 2026 eine Aktualisierung des seit 2020 bestehenden 

 

 

Präventionskonzept Kinderschutz im Verein 
 

 

 
01 - Der Vorstand benennt als Vereinsverantwortlichen für das Thema Kinderschutz das 

Vorstandsmitglied Volker Andreas.  

 

02 - Der Vorstand bestätigt Daniela Wölk als Ansprechpartnerin (Anlaufstelle) innerhalb des 

Vereins mit folgenden Aufgaben im Krisenfall:  

• Ansprechpartnerin bei Beschwerden und Vorfällen 

• erste Prüfung des Vorfalls und unverzügliche Kontaktaufnahme mit den Anlaufstellen 

des Landesverbandes oder dessen Kooperationspartner  

• Weitervermittlung an die Anlaufstellen des Landesverbandes oder dessen 

Kooperationspartner. 

 

03 – Der damalige Vereinsverantwortliche für Kinderschutz Sascha Timmas hat in Zusammenarbeit 

mit der Ansprechpartnerin Daniela Wölk einen Verhaltenskodex entworfen. Der Vereinsvorstand 

hat den Verhaltenskodex am 25. August 2020 beschlossen.  

 

04 – Der Verein führt in jeder Saison eine Informationsveranstaltung zum Kinderschutzkonzept für 

alle Trainer und Betreuer des Vereins durch. Die letzte fand am 24.10.2025 statt. Die Trainer und 

Betreuer setzen sich auf dieser Veranstaltung mit dem Verhaltenskodex gegenüber Kindern und 

Jugendlichen auseinander und verpflichten sich auf die Verhaltensregeln. Verstöße gegen die 

Verhaltensregeln werden durch den Vorstand untersucht und zur Ahndung gebracht.  

 

1. FUSSBALL-CLUB VIKTORIA SINDLINGEN 1910 e.V. • FRANKFURT AM MAIN 

 

                  Sportplatz: 

Am Kreisel / Höchster Farbenstraße 

Frankfurt-Sindlingen 

 

Geschäftsstelle: 

Neu Zeilsheim  27 

65931 Frankfurt am Main 

Telefon : 01590-1971910 ab 16 Uhr 

 

 

1. FC VIKTORIA SINDLINGEN 1910 e.V. . Neu Zeilsheim 27 . 65931 Frankfurt am Main 

 

 

 
VORSTANDSBESCHLUSS 



 

05 - Der Verein hat die nötigen Bescheinigungen erstellt, die es ermöglichen, das erweiterte 

Führungszeugnis unter Gebührenbefreiung zu erhalten oder anderweitig dessen Inhalte 

einzusehen.  

Die Prüfung der Inhalte des erweiterten Führungszeugnisses wird alle drei Jahre zu wiederholt.  

Der Verein hat ein Konzept zur Prüfung der Inhalte der erweiterten Führungszeugnisse einschließlich 

einer Festlegung der Dateneinsichtsrechte entwickelt und beschlossen.  

 

06 – Für den Fall eines konkreten Vorfalles wurden Interventionsleitlinien erstellt und beschlossen, 

die Verantwortlichkeiten, Entscheidungskompetenzen sowie die Einbindung Dritter enthalten.  

 

07 - Der Verein kommuniziert das Thema Kinderschutz aktiv in die Vereinsöffentlichkeit. Auf den 

Hauptversammlungen wird hierzu berichtet. Der Verhaltenskodex und die Verantwortlichen zum 

Thema Kinderschutz sind auf der Vereinswebsite veröffentlicht.  

 

08 - Der Vereinsverantwortliche für Kinderschutz wird zusammen mit dem Ansprechpartner 

beauftragt, mit anderen Organisationen und Institutionen, deren Angebote und Leistungen für den 

Verein sinnvoll und hilfreich sein könnten, Kontakt aufzunehmen, z.B. dem Landesverband, dem 

LSB, dem Jugendamt etc. 

 

 

FRANKFURT AM MAIN, 13.04.2026  

Ort, Datum 

 

 

 

Der Vorstand 

 

 

Steuernummer:4525000208 

beim Finanzamt Frankfurt III 

Ident-Nr.:DE17ZZZ00000290954 

 

 

 

Bankverbindungen: 

Volksbank a. M. eG 

IBAN: DE67501903000008003602 

BIC:GENODE51FHC 

 

 

 


